
 

 

	
Ar t i s t s  Ins ide  e .V .  c /o  Monochrome Lega l  .  Kan ts t raße .  164  .  10623 Ber l i n  
 

 

VEREINFACHTER SPENDEN-NACHWEIS GEM. § 50 ABS. 4 NR. 2 LIT. B ESTDV 
Für Geldzuwendungen bis 300 Euro  

Liebe Spender:innen,  

bis zu einem Betrag von 300 Euro könnt Ihr diesen Beleg zusammen mit Eurem 
Kontoauszug als Zuwendungsnachweis gegenüber dem Finanzamt verwenden.  

Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 
61 AO durch Artists Inside e.V. wurde vom Finanzamt für Körperschaften I in Berlin – 
SteuerNr. 27/660/66489 – nach § 60a Abs. 1 AO gesondert festgestellt.  

Es wird bestätigt, dass wir Zuwendungen ausschließlich für den satzungsgemäßen 
Zweck, der Förderung von Kunst und Kultur, verwenden. Der Satzungszweck 
entspricht § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AO.  

Ganz herzlichen Dank für Euer Vertrauen.  

Berlin, den 01.07.2024  

gez. 
Artists Inside e.V. 
Der Vorstand  

 
 
 

 

Zur Vorlage beim Finanzamt  

 


